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Das Problem was ich sehe ist, dass die Eltern evtl. rechtmäßig die Lehrkraft/das Land von
Ersatzansprüchen ihres Kindes freistellen kann. Von möglichen erwachsenden Ansprüchen
Dritter (namentlich Sozialversicherungsträger s. u.a. §116 SGB X ) können einen die Eltern
kaum freistellen.

Es hat schon einen guten Grund, das die meisten Bundesländer die Amtshaftung für solche
Ereignisse ausschließen. Das kann nämlich mitunter recht teuer werden.

EDIT: Es sollte im Übrigen geprüft werden ob durch die Bereiterklärung zur Gabe evtl. sogar
eine Garantenpflicht eigegangen wird.

1https://www.lehrerforen.de/thread/37967-verabreichung-eines-medikaments/?postID=336936#post336936
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